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Gesetz
zur Änderung und Ergänzung der Verfassung 

der Deutschen Demokratischen Republik
vom 20. Februar 1990

In Übereinstimmung mit Artikel 63 und Artikel 106 der 
Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik be
schließt die Volkskammer folgende Änderungen und Ergän
zungen der Verfassung:

§ 1

Der Artikel 3 wird aufgehoben.

§ 2

(1) Der Artikel 22 Absatz 3 wird wie folgt verändert:
„ (3) Wahlen werden unter öffentlicher Kontrolle durch

geführt und durch demokratisch gebildete Wahlkommis
sionen geleitet.“
(2) Der Artikel 22 wird durch Absatz 4 und Absatz 5 er
gänzt:

„(4) In der Deutschen Demokratischen Republik wohn
hafte ausländische Bürger und Staatenlose haben Wahl
recht zu den Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen, 
Stadtbezirksversammlungen und Gemeindevertretungen. 

(5) Das Nähere regeln die Wahlgesetze.“

§3
Der Artikel 54 wird wie folgt verändert:

„Die Volkskammer besteht aus 400 Abgeordneten, die vom 
Volke auf die Dauer von 4 Jahren in freier, allgemeiner, glei
cher, direkter und geheimer Wahl gewählt werden.“

§4
Dieses Gesetz tritt am 20. Februar 1990 in Kraft.

Das vorstehende, von der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am zwanzigsten Februar neunzehnhun
dertneunzig beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den zweiundzwanzigsten Februar neunzehnhundertneunzig

Der amtierende Vorsitzende des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik 

Prof. Dr. G e r l a c i i


